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 Veröffentlicht am 25.01.2012

Norm

EO §351 Abs2

1. EO § 351 heute

2. EO § 351 gültig ab 01.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2021

3. EO § 351 gültig von 01.10.2000 bis 30.06.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 59/2000

4. EO § 351 gültig von 01.08.1989 bis 30.09.2000 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 343/1989

Rechtssatz

Wenn das Erstgericht im Realteilungsverfahren einen Beschluss fasst, mit welchem dem Sachverständigen ein im

Gesetz nicht gedeckter und inhaltlich nicht notwendiger Auftrag erteilt wird, wobei der Versuch der Erfüllung dieses

Auftrages zu einer erheblichen Verfahrensverzögerung führen würde, ist der Rekurs gegen diesen Beschluss zulässig

(Ausnahme zu § 351 Abs 2 EO).Wenn das Erstgericht im Realteilungsverfahren einen Beschluss fasst, mit welchem dem

Sachverständigen ein im Gesetz nicht gedeckter und inhaltlich nicht notwendiger Auftrag erteilt wird, wobei der

Versuch der Erfüllung dieses Auftrages zu einer erheblichen Verfahrensverzögerung führen würde, ist der Rekurs

gegen diesen Beschluss zulässig (Ausnahme zu Paragraph 351, Absatz 2, EO).
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